
Der Kantonsrat gibt Kenntnis von folgenden Beschlüssen, die an der 12. Sitzung vom 3. Juli 

2023 gefasst worden sind:  
 

 

1. Urs Wohlgemuth (FDP) wird als Mitglied des Kantonsrats in Pflicht genommen. 
 

2. Marcel Montanari (FDP) wird in stiller Wahl für den Rest der Amtsperiode 2021-2024 ab 

sofort zum Mitglied der Justizkommission gewählt. In diesem Zusammenhang nimmt der Rat 

Kenntnis vom Rücktritt von Nihat Tektas als Mitglied des Kantonsrats respektive als Mitglied 

der Justizkommission. 
  

3. Die Geschäftsprüfungskommission meldet den Jahresbericht 2022 der PHSH verhandlungs-

bereit.   
 

4. Die SPK 2021/1 meldet den Bericht und Antrag betreffend «Stärkung des Milizparlaments» 

verhandlungsbereit. 
 

5. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 27. Juni 2023 betreffend Geschäftsbericht 

2022 der Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG wird der GPK zur Vorberetung 

überwiesen.  
 

6. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 28. Februar 2023 betreffend den Verpflich-

tungskredit für das Sportinfrastrukturprojekt «Neubau Hallenbad KSS» gemäss Kantonalem 

Sportanlagenkonzept (KASAK SH) wird beraten. Mit 46 : 5 Stimmen (1 Enthaltung) wird dem 

Beschluss betreffend den Verpflichtungskredit für das Sportinfrastrukturprojekt «Neubau 

Hallenbad KSS» Schaffhausen zugestimmt. Der Kreditbeschluss untersteht dem obligatori-

schen Referendum. In diesem Zusammenhang wird zudem das Postulat Nr. 2020/2 von 

René Schmidt betreffend die «Mitträgerschaft und finanzielle Beteiligung der Kantons am 

KSS Schwimmbadneubau und -betrieb» mit 51 : 0 Stimmen (1 Enthaltung) abgeschrieben.   
 

7. Auf den Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 17. Januar 2023 zum Postulat  

Nr. 2018/9 betreffend Einführung eines Langzeitgymnasiums (Orientierungsvorlage) wird 

eingetreten. Mit 29 : 20 Stimmen (3 Enthaltungen) wird zugestimmt, die Vorlage verbunden 

mit folgenden Aufträgen an die Regierung zurückzuweisen: 

- a. die Ergebnisse des Pilotprojekts «Schaffung einer Modellschule Sekundarstufe I Be-

gabungs- und Begabtenförderung» nach dessen Durchführung zu evaluieren. 

- b. das Anliegen des Postulats weiter zu behandeln und die Einführung eines Langzeit-

gymnasiums materiell zu prüfen. 

- c. dem Kantonsrat unter gesamthafter Würdigung beider Modelle einen konkreten Be-

richt und Antrag zu stellen. 
 

 

 

 


